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1 Anlass der Planung 

Die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung „Von-Mergenthal-Straße“ umfasst vier 

landwirtschaftliche Hofstellen im Hauptort Langenmosen. Aufgrund des Struktur-

wandels ist davon auszugehen, dass die Wirtschaftsstellen nicht dauerhaft 

ausschließlich einem landwirtschaftlichen Nutzen folgen. Daher soll mit Aufstellung 

der Satzung „Von-Mergenthal-Straße“ den Grundstückseigentümern Entwicklungs-

möglichkeiten eröffnet werden. 

Der Planumgriff ist fast vollständig bebaut. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen 

um Wohngebäude entlang der Von-Mergenthal-Straße und dem Hofraum zugeord-

nete landwirtschaftliche Nebengebäude. Diese sind u.a. im rückwärtigen Bereich der 

Grundstücke angeordnet und befinden sich somit im derzeitigen Außenbereich. Um 

eine Umnutzung der Flächen im Bestand zu ermöglichen ist eine eindeutige Ab-

grenzung zwischen Innen- und Außenbereich erforderlich. Dies erfolgt mit 

Aufstellung einer Klarstellungssatzung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 Baugesetzbuch 

(BauGB). Mit dieser Satzung soll die vorhandene Bebauung planungsrechtlich gesi-

chert und Neubauten, Umbauten und Erweiterungen erleichtert werden. Innerhalb 

des Planumgriffs befindet sich zudem ein noch unbebautes Teilgrundstück, welches 

derzeit ebenfalls dem Außenbereich zuzuordnen ist. Um auch hier eine Bebauung 

zu ermöglichen wird das Teilgrundstück in den im Zusammenhang bebauten Ort 

einbezogen. Dies erfolgt mit Aufstellung einer Einbeziehungssatzung gemäß § 34 

Abs. 4 Nr. 3 BauGB. Die einbezogene Fläche wird durch die bauliche Nutzung des 

angrenzenden Bereichs geprägt. Freistehende Einfamilienhäuser und Hofstellen mit 

ihren Wohn- und Nebengebäuden prägen das dörflich geprägte Siedlungsbild. Eine 

sachliche und räumliche Prägung auf das im Außenbereich liegende Teilgrundstück 

lässt sich daher anhand der zu drei Seiten angrenzenden Bebauung ableiten. 

Um die Ortslage gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Lan-

genmosen abzurunden und um die vorgenannten Ziele zu erreichen, werden bei der 

Aufstellung der Satzung „Von-Mergenthal-Straße“ die Klarstellungs- und Einbezie-

hungssatzung gemäß § 34 Abs. 2 Satz 2 BauGB miteinander verbunden. 

2 Bauleitplanverfahren 

Die Voraussetzungen für die Aufstellung einer Klarstellungs- und Einbeziehungssat-

zung gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 3 BauGB sind erfüllt. Die Erschließung der 

Grundstücke ist im Bestand über die Von-Mergenthal-Straße gesichert. Das Vorha-

ben ist somit mit einer städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Darüber hinaus wird 

weder die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Um-

weltverträglichkeitsprüfung oder dem Landesrecht unterliegen begründet, noch 

liegen Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB ge-

nannten Schutzgüter vor. 
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3 Beschreibung des Plangebiets 

Der räumliche Geltungsbereich der Satzung mit einem Flächenumgriff von rund 

7.790 m² ergibt sich aus der Planzeichnung und umfasst vollständig die Fl.Nrn. 146 

und 151/2 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 147, 148 und 151/1, jeweils der Gemarkung 

Langenmosen. 

 

Abb. 1: Luftbild mit Kennzeichnung des Plangebiets, o.M.1 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Langenmosen und grenzt im Süden an die Von-

Mergenthal-Straße an. Der Straße gegenüberliegend folgt eine dörflich geprägte 

Baustruktur aus freistehenden Einfamilienhäusern und Hofstellen. Im Norden folgt 

die offene Feldflur. 

Das Plangebiet selbst ist nahezu vollständig bebaut. Die Bebauung setzt sich aus 

Wohngebäuden und dem Hofraum jeweils zugeordneten landwirtschaftlichen Ne-

bengebäuden zusammen. Die Freiflächen werden intensiv genutzt. Gehölze sind 

vereinzelt vorhanden. 

4 Planungsrechtliche Ausgangssituation 

4.1 Ziele der Landesplanung 

Die Gemeinde Langenmosen wird durch das Landesentwicklungsprogramm Bayern 

(LEP in der Fassung vom 22.08.2013, geändert durch Verordnung vom 01.01.2020) 

als allgemein ländlicher Raum definiert.  

 

 
1   Bayerische Vermessungsverwaltung, BayernAtlas Stand März 2021 

Langenmosen 
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Folgende Ziele und Grundsätze führt das Landesentwicklungsprogramm Bayern an: 

„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass:  

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig si-

chern und weiter entwickeln kann,  

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreich-

barkeit versorgt sind,  

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann und  

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ (G 2.2.5)  

3.1 (G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen Sied-

lungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demo-

graphischen Wandels und seiner Folgen ausgerichtet werden.   

3.2 (Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete 

Siedlungseinheiten auszuweisen. […]  

Das Plangebiet selbst ist nahezu vollständig bebaut. Aufgrund der Geringfügigkeit 

der Flächenneuinanspruchnahme wird von einer Übereinstimmung mit den Zielen 

und Grundsätzen der Landesplanung ausgegangen. 

4.2 Ziele der Regionalplanung 

Laut dem Regionalplan der Region Ingolstadt liegt die Gemeinde Langenmosen im 

ländlichen Teilraum, dessen Entwicklung in besonderem Maße gestärkt werden soll. 

 

Abb. 2: Ausschnitt aus dem RP10, Karte 1 „Raumstruktur“ mit Kennzeichnung des Ge-
meindegebiets, o.M. 2 

 
2  Regionalplan der Region Ingolstadt (RP10) in der Fassung vom 05.03.2021 
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Folgende Grundsätze und Ziele nennt der Regionalplan zum Punkt Siedlungsstruk-

tur und Siedlungsentwicklung: 

B III 1.1 (G)  Zum Erhalt der dynamischen Entwicklung der Region ist es von be-

sonderer Bedeutung, ausreichend Flächen für eine gewerbliche und 

wohnbauliche Siedlungstätigkeit bereitzustellen. 

B III 1.1.1 (G)  Es ist anzustreben, die Siedlungsstruktur unter Wahrung ihrer Vielfalt 

ressourcenschonend zu entwickeln, Grund und Boden sparsam in 

Anspruch zu nehmen und Siedlungs- und Erschließungsformen flä-

chensparend auszuführen. 

B III 1.3 (Z)  Eine Zersiedlung der Landschaft soll verhindert werden. […] 

B III 1.5 (Z)  Auf eine gute Durchgrünung und Gestaltung der Baugebiete insbe-

sondere am Ortsrand und in den Ortsrandbereichen soll geachtet 

werden. 

Hinsichtlich der Belange des Natur- und Landschaftsschutzes trifft der Regionalplan 

für den Planbereich keine Aussagen (siehe Regionalplan der Region Ingolstadt - 

Karte 3 "Landschaft und Erholung"). Von einer Übereinstimmung mit den Zielen und 

Grundsätzen der Regionalplanung wird ausgegangen. Die Planung steht Belangen 

einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung nicht entgegen. Maßnahmen zur Eingrü-

nung des Baugebietes sind vorgesehen. Die Erschließung ist im Bestand gesichert. 

4.3 Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan sieht für das Plangebiet ein Dorfgebiet gemäß 

§ 5 BauNVO vor. Das Vorhaben kann demnach aus dem Flächennutzungsplan ent-

wickelt werden. Dem Entwicklungsgebot gemäß § 8 Abs. 2 BauGB wird somit 

entsprochen. 

 

Abb. 3: Wirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Langenmosen mit Kennzeichnung 
des Plangebiets, o.M. 
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4.4 Rechtskräftige und in Aufstellung befindliche Bebauungspläne 

Für den Geltungsbereich und das unmittelbar angrenzende Umfeld der Satzung lie-

gen keine verbindlichen Bauleitpläne vor. 

5 Planungsziele 

Durch die Satzung wird die Grenze zwischen Innen- und Außenbereich deklatorisch 

festgelegt und zugleich ein bisher noch unbebautes Teilgrundstück im derzeitigen 

Außenbereich in den im Zusammenhang bebauten Ort einbezogen. Im rückwärtigen 

Bereich der Grundstücke ist eine bauliche Entwicklung bislang nur zulässig, sofern 

diese einer privilegierten Nutzung nach § 35 Abs. 1 BauGB dient oder als sonstiges 

Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB in Frage kommt. Um eine Umnutzung der rück-

wärtigen Grundstücksflächen sowie eine Nachverdichtung zu ermöglichen soll den 

Grundstückseigentümern eine Bebauung in zweiter Baureihe planungsrechtlich ge-

sichert und die Umsetzung zukünftiger Bauvorhaben so erleichtert werden. 

Aufgrund der Ortsrandlage ist die Herstellung einer angemessenen Ortsrandein-

grünung ein weiteres wesentliches Ziel der Planung. 

6 Planungskonzept 

Die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben richtet sich zum einen nach 

§ 34 BauGB, wonach als Beurteilungsmaßstab die Eigenart der näheren Umgebung 

herangezogen wird und zum anderen nach den in der vorliegenden Satzung ge-

troffenen Festsetzungen. 

Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung sowie zur Bauweise 

werden nicht getroffen. Damit soll ein Einfügen der Bebauung in die nähere Umge-

bung gewährleistet werden. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch eine Baugrenze in der Planzeich-

nung festgesetzt. Die Baugrenze orientiert sich dabei im Wesentlichen am 

Baubestand und ermöglicht eine maßvolle Arrondierung der Ortslage. Nebenanla-

gen im Sinne des § 14 BauNVO mit einer Grundfläche von insgesamt maximal 

30 m² werden außerhalb der Baugrenze zugelassen, sofern sie in einem Abstand 

von mindestens 1,0 m zur Von-Mergenthal-Straße errichtet werden und einen Ab-

stand von mindestens 3,0 m zu der dem Plangebiet abgewandten Außengrenze der 

festgesetzten „Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern“ einhalten. Da-

mit soll zum einen der bauliche Abstand zur Straßenkante der Von-Mergenthal-

Straße weiterhin gewahrt und zum anderen ein angemessener baulicher Abstand zu 

den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen eingehalten werden. Stellplätze und 

Garagen sind ausschließlich innerhalb der Baugrenze zulässig. Alle weiteren bauli-

chen Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind 

oder zugelassen werden können, sind auch außerhalb der Baugrenze zulässig.  

Die Festsetzung der höchstzulässigen Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden dient 

dazu eine für den Ort verträgliche bauliche Dichte zu bewahren. Die zulässige Zahl 
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der Wohnungen wird vor diesem Hintergrund auf drei Wohneinheiten je Wohnge-

bäude begrenzt. 

Die im Plangebiet vorhandenen einseitig grenzständigen und aneinander gebauten 

Gebäude sind historisch bedingt und prägen maßgeblich das Ortsbild. Unter Auf-

rechterhaltung dieser ortstypischen Baustruktur wird von der Anordnung der 

Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO in der vorliegenden Satzung abgesehen. 

Vielmehr soll auf Ebene der Baugenehmigung anhand des konkreten Bauvorhabens 

entschieden werden, ob zugunsten der ortstypischen Baustruktur (einseitig grenz-

ständige Bebauung) eine Abweichung der Abstandsflächen einzelfallbezogen erteilt 

werden kann.  

Die Erschließung der Flächen erfolgt im Bestand über die Von-Mergenthal-Straße. 

Ein Ausbau von Verkehrswegen ist somit nicht erforderlich. Die Erschließung der 

rückwärtigen Grundstücke soll über private Zuwegungen erfolgen. Das bestehende 

Wegenetz land- und forstwirtschaftlicher Wirtschaftswege bleibt aufrechterhalten.  

Durch die Pflanzung einer gemischten Hecke am Übergang in die offene Landschaft 

wird bei Neubauvorhaben eine Eingrünung erzielt. 

7 Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes 

7.1 Umweltschutz 

Mit der Aufstellung von Satzungen nach § 34 BauGB sind die Belange des Umwelt-

schutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege nach § 1 

Abs. 6 Nr. 7 entsprechend zu berücksichtigen. Nachfolgend wird schutzgutbezogen 

eine Bestandsaufnahme und eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzu-

stands bei Durchführung der Planung abgegeben. 

7.1.1 Schutzgut Klima und Luft 

Acker- und Grünlandflächen haben eine wichtige Bedeutung für das lokale Klima. 

Sie dienen infolge der nächtlichen schnellen Abkühlung als Kaltluftentstehungsge-

biete mit positiven Effekten für die nahegelegenen Siedlungsgebiete. Auf Grund der 

bereits vorhandenen Bebauung ist die Flächenneuversiegelung gering und die zu 

erwartenden klimatischen Aufheizungseffekte somit nicht von erheblicher Bedeu-

tung. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.2 Schutzgut Boden 

Das Plangebiet ist z.T. bebaut sowie die Hofflächen geschottert bzw. gepflastert. 

Die Freiflächen werden intensiv genutzt. Durch die Nachverdichtung und Umnut-

zung der Flächen im Bestand ist eine Flächenneuinanspruchnahme von geringem 

Umfang zu erwarten. Von einer signifikanten Beeinträchtigung der Bodenfunktionen 

ist daher nicht auszugehen. Hinweise zu Altlastenverdachtsflächen, Altablagerun-

gen bzw. schädlichen Bodenveränderungen sind nicht bekannt. 
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Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.3 Schutzgut Fläche 

Durch das Vorhaben werden eine maßvolle, für den Ort verträgliche Nachverdich-

tung sowie eine Umnutzung bereits bebauter Flächen ermöglicht. Die Erschließung 

der Grundstücke ist im Bestand gesichert. Ein Ausbau von Verkehrswegen ist somit 

nicht erforderlich. Im Flächennutzungsplan der Gemeinde ist der Planbereich als 

gemischte Baufläche dargestellt. Damit schafft der Flächennutzungsplan die Grund-

lage für die beabsichtigte Entwicklung. Das Vorhaben ist mit einer städtebaulichen 

Entwicklung vereinbar. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.4 Schutzgut Wasser 

Der Planbereich befindet sich außerhalb gefährdeter Hochwasserflächen. Weder 

Wasserschutzgebiete noch wasserwirtschaftliche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 

gemäß dem Regionalplan der Region Ingolstadt werden von der Planung berührt. 

Im Planumgriff selbst liegen keine Oberflächengewässer. Die Neuversiegelung von 

Flächen führt zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung, verbunden mit ei-

ner Erhöhung des Oberflächenabflusses. Die Beeinträchtigung des natürlichen 

Wasserhaushaltes ist jedoch aufgrund der Inanspruchnahme z.T. versiegelter bzw. 

teilversiegelter Flächen von geringer Erheblichkeit.  

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.5 Schutzgut Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume 

Von dem Vorhaben sind keine nationalen Schutzgebietsverordnungen nach 

BNatSchG sowie keine internationalen Schutzgebietsverordnungen nach der FFH-

Richtlinie oder der Vogelschutzrichtlinie betroffen. Auch liegen innerhalb des Plan-

gebiets keine Biotope nach amtlicher Biotopkartierung vor. Die Umsetzung der 

Planung hat den Verlust versiegelter bzw. teilversiegelter Flächen, aber auch inten-

siv genutzter Rasen-/Gartenflächen und Grünlandflächen zur Folge. Gehölz-

strukturen sind nur vereinzelt vorhanden. Es ist davon auszugehen, dass durch das 

Vorhaben keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 

i. V. m. Abs. 5 BNatSchG eintreten werden (Erläuterungen siehe Pkt. 7.3 dieser Be-

gründung). Der planbedingte Eingriff in Natur und Landschaft wird ausgeglichen. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 

7.1.6 Schutzgut Landschaft 

Durch das Vorhaben soll eine Umnutzung der bereits bebauten Flächen und eine 

maßvolle Nachverdichtung ermöglicht werden. Zudem soll ein Teilgrundstück im 

derzeitigen Außenbereich, in den im Zusammenhang bebauten Ort einbezogen 

werden, wobei die Bebauungsgrenze sich am angrenzenden Baubestand orientiert. 

Um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu minimieren, ist bei Neubauvorha-

ben am Ortsrand eine gemischte Hecke anzulegen. 

Die Auswirkungen auf das Schutzgut sind als gering zu bewerten. 
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7.1.7 Wechselwirkungen der Schutzgüter  

Bedeutende Wechselwirkungen ergeben sich zwischen den Schutzgütern Boden 

und Wasser durch die Neuversiegelung von Flächen. Darüber hinaus ergeben sich 

nach derzeitigem Planstand keine weiteren Wechselwirkungen, die im Zusammen-

spiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 

7.2 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung 

Nach § 1a BauGB ist der Eingriff in Natur und Landschaft durch geeignete Flächen 

oder Maßnahmen zum Ausgleich zu kompensieren.  

Die Beurteilung der Eingriffsregelung beruht auf dem Leitfaden „Bauen im Einklang 

mit Natur und Landschaft - Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ (2003, ergänzte 

Fassung) des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umwelt-

fragen (StMLU).  

7.2.1 Einstufung des Plangebiets vor der Bebauung (Ausgangszustand) 

Das Plangebiet lässt sich anhand einer Ortseinsicht (durchgeführt am 16.12.2020) 

und der vorgenommenen Bewertung folgenden Flächenkategorien zuordnen. 

Hinweis: Nachdem eine Inanspruchnahme bereits versiegelter Flächen keinen Ein-

griff darstellt, werden die durch Bestandsgebäude vollversiegelten Flächen von der 

folgenden Betrachtung ausgenommen. Auch werden die Grundstücksflächen, wel-

che nach § 34 BauGB (Innenbereich) zu beurteilen sind, nicht betrachtet. Eingriffe 

waren hier bereits vor der planerischen Entscheidung zulässig. Ein Ausgleich ist da-

her nach § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB nicht erforderlich. 

Tab. 1: Ausgangszustand 

Flächenkategorie Größe 

in m² (gerundet) 

Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild 

- teilversiegelte Flächen (Schot-

ter- und Pflasterflächen) 

- intensiv genutztes Grünland 

- intensiv gepflegte Rasenfläche 

- strukturarme Zier- & Nutzgär-

ten 

Bauparzelle 1:    815 m² 

Fl.Nr. 146 Gmkg. Langen-

mosen 

Gebiete mit gerin-

ger Bedeutung für 

Naturhaushalt und 

Landschaftsbild > 

Kategorie I Bauparzelle 2:    495 m² 

Fl.Nr. 147 Gmkg. Langen-

mosen 

Bauparzelle 3: 1.430 m² 

Fl.Nr. 148 Gmkg. Langen-

mosen 

Bauparzelle 4:   895 m² 

Fl.Nr. 151/1 Gmkg. Lan-

genmosen 
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7.2.2 Einstufung des Plangebiets entsprechend der Planung (Eingriffsschwere) 

Tab. 2: Eingriffsschwere 

Flächenkategorie Einstufung der Eingriffsschwere 

Nutzungsänderung zu Baufläche Typ A (hoher Versiegelungs- bzw. Nut-

zungsgrad) 

Hinweis: Ist keine Grundflächenzahl festge-

setzt, ergibt sich die Eingriffsschwere aus 

den festgesetzten bzw. zulässigen Grundflä-

chen im Verhältnis zur Größe des Baugrund-

stückes. Gemäß den Festsetzungen (Bau-

grenze) ist eine Überbauung der Grund-

stücksflächen von > 35 % zulässig. 

 

Abb. 1: Darstellung der Eingriffsflächen 

7.2.3 Ermittlung der Kompensationsfaktoren 

Es wird ein Gebiet mit geringer Bedeutung für den Naturhaushalt und das Land-

schaftsbild überbaut (Nutzungsänderung zu Baufläche), wonach für die Ermittlung 

des Ausgleichsbedarfs folgender Kompensationsfaktor anzuwenden ist: 

Feld A I: 0,3 – 0,6 

Die Flächen sind aufgrund der vorhandenen Bebauung und deren intensiven Nut-

zung bereits anthropogen überprägt. Die Auswirkungen auf den Naturhaushalt und 

Landschaftsbild werden durch Maßnahmen zur Eingrünung minimiert. Es wird daher 

ein Kompensationsfaktor von 0,4 für angemessen erachtet. 



KLARSTELLUNGS- UND EINBEZIEHUNGSSATZUNG „VON-MERGENTHAL-STRAßE“ 
GEMEINDE LANGENMOSEN BEGRÜNDUNG 

WIPFLERPLAN   P-NR.  7633.001 STAND 16.11.2021 SEITE 13 VON 17 

Tab. 3: Ausgleichsbedarf 

Bauparzellen Nr. Größe 

in m² (gerundet) 

Kompensations-

faktor 

Ausgleichsbedarf  

in m² 

Bauparzelle 1    815 m² 

0,4 

 

326 m² 

Bauparzelle 2   495 m² 198 m² 

Bauparzelle 3 1.430 m² 572 m² 

Bauparzelle 4  895 m² 358 m² 

Summe Ausgleichsbedarf 1.454 m²  

 

7.2.4 Nachweis Ausgleichsfläche(n) und -maßnahmen 

Für den planbedingten Eingriff in Natur und Landschaft ist ein Ausgleich in Höhe 

von insgesamt 1.454 m² bereitzustellen. Der Ausgleich wird über das Ökokonto des 

Donaumoos-Zweckverbandes nachgewiesen. Eigentümer der Fläche ist der Do-

naumoos-Zweckverband. Die dingliche Sicherung der Ausgleichsfläche erfolgt über 

eine vertragliche Vereinbarung zwischen den Bauherren (privat) und dem Donau-

moos-Zweckverband. 

7.3 Artenschutz 

Es wird davon ausgegangen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG eintreten. Die Planfläche ist überwie-

gend bebaut. Nachdem Ackerbrüter zu vertikalen Strukturen einen Mindestabstand 

von ca. 100 m einhalten, kann ein Vorkommen dieser Arten aufgrund der Kulissen-

wirkung mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.  

Vorhabenbedingt kann es zur Fällung von Gehölzen kommen. Zum Zeitpunkt der 

Begutachtung wurden keine ersichtlichen Baumhöhlen, Spalten oder Rindenabplat-

zungen festgestellt. Weiter sind gemäß der Artenschutzkartierung TK-Blattes 7333 

„Karlshuld“ im Geltungsbereich der Satzung keine Fundpunkte verzeichnet. Sofern 

die Gehölzbeseitigung außerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Vogelbrutzeit er-

folgt, sind durch das Vorhaben keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen 

für den Artenschutz zu erwarten. 

8 Weitere Belange 

8.1 Immissionsschutz 

Gemäß § 34 Abs. 1 BauGB sind bei der Aufstellung von Satzungen nach § 34 

BauGB insbesondere die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnis-

se zu gewährleisten.  

Östlich des Planbereichs befindet sich die Fa. Josef Mayr GmbH. Die Firma ist im 

Fuhrbetrieb sowie im Erdbau und Abbruch tätig. Die zukünftigen Gebäude im Plan-
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bereich haben daher einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz aufzuwei-

sen. Entsprechende Nachweise sind in Form einer schalltechnischen Untersuchung 

durch ein nach § 29b BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) anerkanntes 

Institut im Rahmen der Objektplanung zu führen. Dabei sind die geltenden Immissi-

onsrichtwerte nach TA-Lärm für ein Misch-/Dorfgebiet einzuhalten.  

Aufgrund der vorhandenen Hofstellen im Plangebiet sowie im näheren Umfeld kön-

nen ggf. auch Mindestabstände im Hinblick auf die Einhaltung der zulässigen 

Geruchsstundenhäufigkeit in Höhe von 15 % der Jahresstunden nach GIRL (Ge-

ruchsimmissions-Richtlinie) erforderlich werden. Dies ist Rahmen der Objektplanung 

zu prüfen. Nach aktuellem Kenntnisstand weisen die im Plangebiet sowie im nähe-

ren Umfeld vorhandenen Hofstellen jedoch keine relevante Tierhaltung auf.  

Bedingt durch die Ortsrandlage ist bei einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der 

angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen mit den üblichen Staub-, Lärm- und Ge-

ruchsimmissionen auch nachts sowie an Wochenenden zu rechnen. Diese 

Belastungen entsprechen den ortsüblichen Gegebenheiten und sind mit der Pla-

nung vereinbar. 

8.2 Denkmalschutz 

In den aktuellen Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

sind im Plangebiet sowie im näheren Umfeld weder Bau- noch Bodendenkmäler 

verzeichnet. 

Die Tatsache, dass aus den Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für 

Denkmalpflege keine Bodendenkmäler im Plangebiet hervorgehen, schließt deren 

Vorhandensein nicht generell aus. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler un-

terliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder an 

die Untere Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1 bis 2 BayDSchG (Bayeri-

sches Denkmalschutzgesetz).  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG:  

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks 

sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. 

Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, 

so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.  

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer 

Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 

gestattet. 



KLARSTELLUNGS- UND EINBEZIEHUNGSSATZUNG „VON-MERGENTHAL-STRAßE“ 
GEMEINDE LANGENMOSEN BEGRÜNDUNG 

WIPFLERPLAN   P-NR.  7633.001 STAND 16.11.2021 SEITE 15 VON 17 

8.3 Klimaschutz 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschen-

würdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und 

zu entwickeln, auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der 

Aufstellung von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuer-

barer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu 

berücksichtigen (§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB). Im Falle eines Neubaus sind die Eigen-

tümer seit 2009 verpflichtet, anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann 

unter anderem durch Holzpelletkessel, Wärmepumpen oder Solaranlagen gesche-

hen. 

Der Planumgriff liegt bezüglich des Jahresmittels der globalen Strahlung bei 1150- 

1164 kW/m².3 Daraus ergibt sich eine gute Eignung für Solarthermie- und Photovol-

taikanlagen auf den Dachflächen. Die Ausrichtung der Dachfläche nach Süden 

begünstigt die Nutzung solarer Energie. Des Weiteren kann durch die Orientierung 

der Gebäudeflächen nach Süden der Wärmeeintrag durch solare Einstrahlung über 

die Gebäudefassade bestmöglich ausgeschöpft werden. 

Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken: 

- Flexible Baukörperstellung ermöglicht eine individuelle und optimale Ausnutzung 

von Solarenergie. 

- Festsetzung von Gehölzpflanzungen zur Eingrünung des Plangebiets als aus-

gleichenden Wirkung für das lokale Klima. 

8.4 Grundwasser- und Bodenschutz, Altlasten 

Nach derzeitiger Erkenntnislage sind im Plangebiet keine Altlastenverdachtsflächen, 

Altablagerungen bzw. schädlichen Bodenveränderungen bekannt. 

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im betroffenen Bereich Altlastenverdachtsflä-

chen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverun-

reinigung bekannt sein bzw. werden, sind in diesem Fall umgehend Landratsamt 

Neuburg-Schrobenhausen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu informieren. 

Für die weitere Vorgehensweise sind dann die folgenden Punkte zu beachten:  

- Die erforderlichen Maßnahmen sind durch einen fach- und sachkundigen Sach-

verständigen (Bereich Bodenschutz) in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaft-

samt Ingolstadt festzulegen. Des Weiteren sind im Anschluss die notwendigen 

Untersuchungen durchzuführen, die fachgerechte Ausführung zu überwachen 

sowie die gewerteten Ergebnisse in einem Bericht zusammen zu fassen, der 

dem Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und dem Wasserwirtschaftsamt In-

golstadt zeitnah und unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen ist.  

 
3  Energieatlas Bayern – Solarenergie. URL: https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten (Datenabruf am 14.05.2020) 

https://geoportal.bayern.de/energieatlas-karten
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- Kontaminiertes Aushubmaterial ist in dichten Containern oder auf befestigter 

Fläche mit vorhandener Schmutzwasserableitung zwischen zu lagern, zu unter-

suchen und nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse ordnungsgemäß zu 

entsorgen.  

- Eine Versickerung des Niederschlagswassers über belastete Auffüllungen ist 

nicht zulässig. Kontaminierte Auffüllungen im Bereich von evtl. geplanten Versi-

ckerungsanlagen sind entsprechend den Sickerwegen vollständig auszu-

tauschen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Die Z0-Werte der LAGA-Boden 

sind dabei einzuhalten. Dies ist durch Sohl- und Flankenbeprobungen zu bele-

gen. Der Parameterumfang ist mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt im 

Vorfeld abzustimmen. 

- Als Auffüllmaterial darf nur schadstofffreies Material (z.B. Erdaushub, Sand, Kies 

usw.) verwendet werden.  

Falls der Einbau von Recycling-Bauschutt aus aufbereitetem Bauschutt und Stra-

ßenaufbruch in technischen Bauwerken für den Erd-, Straßen- und Wegebau 

geplant ist, sind die Vorgaben des Leitfadens „Anforderungen an die Verwertung 

von Bauschutt in technischen Bauwerken" vom 15. Juni 2005 zwingend zu beach-

ten.  

9 Ver- und Entsorgung 

Wasserversorgung 

Das Baugebiet kann durch den Zweckverband zur Wasserversorgung der Arnbach-

gruppe versorgt werden. 

Abwasserbeseitigung 

Eine Entsorgung der anfallenden Abwässer ist im Trennsystem vorgesehen 

(Schmutzwasser wird getrennt von Niederschlagswasser entsorgt). Das anfallende 

Abwasser des Baugebietes kann zur Kläranlage Langenmosen abgeleitet werden. 

Die Kläranlage entspricht dem Stand der Technik und ist aufnahmefähig. Ein aus-

reichend leistungsfähiger Vorfluter (Launagraben, Gewässer III. Ordnung) ist 

vorhanden. 

Für die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser sind 

die Anforderungen der „Verordnung über die erlaubnisfreie schadlose Versickerung 

von gesammeltem Niederschlagswasser“ (Niederschlagswasserfreistellungsverord-

nung - NWFreiV), die hierzu eingeführten Technischen Regeln (Technische Regeln 

zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grund-

wasser, TRENGW und Technische Regeln zum schadlosen Einleiten von 

gesammeltem Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer, TRENOG) und das 

Arbeitsblatt DWA-A 138 (Planung, Bau u. Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 

Niederschlagswasser), in den jeweils aktuellen Versionen zu beachten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine erlaubnisfreie Versickerung primär eine flä-

chenhafte Versickerung voraussetzt. Bei der Planung sind das Merkblatt DWA-M 
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153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser), das Arbeitsblatt 

DWA-A 138 (Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) und gegebenen-

falls die Arbeitsblätter DWA-A 117 (Bemessung von Regenrückhalteräumen), DWA-

A 118 (Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen) und 

DWA-A 166 (Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung) in 

den jeweils aktuellen Versionen zu berücksichtigen. 

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, so ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforder-

lich. Diese ist so rechtzeitig beim Landratsamt zu beantragen, dass vor 

Einleitungsbeginn das wasserrechtliche Verfahren durchgeführt werden kann. 

Grund- und Schichtwasserableitung 

Hausdränagen dürfen am Abwasserkanal nicht angeschlossen werden. 

Abfallentsorgung  

Das Baugebiet kann über die Landkreisbetriebe Neuburg-Schrobenhausen bedient 

werden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Abfallgefäße zur Entleerung an der 

Straße Von-Mergenthal-Straße bereitgestellt werden müssen. 


